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RS OGH 1997/11/13 8ObA192/97m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1997

Norm

BAG §14 Abs2 litb

Rechtssatz

§ 14 Abs 2 lit b, wonach das Lehrverhältnis endet, wenn der Lehrberechtigte stirbt und kein Ausbildner vorhanden ist

oder ohne unnötigen Aufschub bestellt wird, erfaßt nur jene Fälle, in denen der Lehrberechtigte eine natürliche Person

ist. (Hier ist Lehrberechtigter aber eine GesmbH.)
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